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RS OGH 1975/12/15 Bkd44/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1975

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

Ein korrekter Umgang in Geldangelegenheiten gehört zu den vornehmsten P1ichten jedes Rechtsanwaltes. Die als

Rechtsanwaltsanwärter durch längere Zeit hindurch begangenen Veruntreuungen von teils kleineren, teils größeren

Kostenbeträgen seines Dienstgerbers und Chefs führen zur Strafe der Streichung von der Liste.
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